
Hinweise zur finanziellen Förderung von Kindern und Jugendlichen bei den Dieblicher Pfadfindern

1. „Leistung für Bildung und Teilhabe“
 

Nach diesen Vorgaben (Info-Flyer des Landkreises Mayen-Koblenz) werden Mitgliedsbeiträge und 

Kosten für Fahrten und Lager bis zu 120,00 EUR/Jahr für Jugendliche, die noch nicht volljährig sind, 

übernommen. 

Voraussetzung ist der Bezug von Wohngeld, Kinderzuschlag, Sozialhilfe oder Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz.
 

Das Antragsformular besteht aus zwei Teilen, die Rückseite wird dabei vom Verein ausgefüllt. Dieser 

Antrag muss dann beim bei der Kreisverwaltung oder beim Jobcenter eingereicht werden.

 

2. „Förderung von jungen Menschen aus einkommensschwachen Familien“
 

Für „Maßnahmen der sozialen Bildung“ (also unsere Fahrten und Lager) haben wir die Möglichkeit, durch 

einen Zusatzantrag zu unserer normalen Landesförderung 7,50 EUR/Tag zu beantragen. 

Der erhobene Teilnehmerbeitrag für die Aktion wird um diesen Betrag ermäßigt!
 

Folgende Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen von 7-27 Jahren soll durch die zusätzliche Förderung 

erreicht werden (Merkblatt von 2019):

- Kinder/Jugendliche, für die Lernmittelfreiheit oder die unentgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln besteht

- Familien, die Grundleistungen nach SGB II oder SGB XII (Sozialhilfe) erhalten

- Familien, die Wohngeld beziehen

- Familien, die Kinderzuschlag beziehen

- oder Kinder aus Familien mit vergleichbaren Einkommensverhältnissen 
 

Wenn wir also Kenntnis haben, dass die Voraussetzungen vorliegen (es müssen keine Nachweise 

vorgelegt werden!), beantragen wir künftig die zusätzliche Förderung und der Teilnehmerbeitrag wird 

entsprechend um 7,50 EUR/Tag reduziert. 

  

3. Weitere Möglichkeiten
 

Durch vielfältige Unterstützung (Förderkreis) haben wir ebenfalls Möglichkeiten, ggf. individuelle Lösungen 

für die Übernahme von Mitgliedsbeiträgen und Teilnehmerkosten für unsere Aktionen zu finden. Niemand 

soll aus finanziellen Gründen von den Aktivitäten der Pfadfinder ausgeschlossen bleiben!

  
 
An dieser Stelle möchten wir auch auf die steuerliche Absetzbarkeit von Mitgliedsbeiträgen und Spenden
hinweisen. 

Für Fragen stehen wir jederzeit sehr gerne zur Verfügung!

Dieblicher Pfadfinder
- Stamm Treverer -  

http://www.stamm-treverer.de/ueber-uns/foerderkreis/
http://www.stamm-treverer.de/wp-content/uploads/2019/11/flyer_but_teilhabeleistung10_2012.pdf
http://www.stamm-treverer.de/wp-content/uploads/2016/02/Antrag-Teilhabe-am-sozialen-und-kulturellen-Leben-in-der-Gemeinschaft.pdf

